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Stunden bewahren und nicht ermangeln, uns bei der nächsten Gelegenheit
wieder in so kollegialer Weise zu besuchein

An den Veranstaltungen der 8oeià korestiörs fallen uns zwei

Eigenheiten auf, die wir hervorheben möchten: nämlich einerseits die

Beteiligung von zahlreichen Privatwaldbesitzern und Vertretern der Ge-

meinden, welchen gegenüber die wissenschaftlich gebildeten Forstleute in
Minderheit bleiben ; sodann die Entwicklung der Jahresversammlungen
zu eigentlichen Studienreisen, wobei größere Landstriche durchzogen
werden. Wir wünschen, daß unserm Schweiz, Forstverein ein ebensolches

Interesse und ein ähnlicher Zuzug aus den Reihen der Waldbesitzer
und Waldfreunde werden möchte, und daß unsere Tagungen bei aller
Pflege der Geselligkeit mehr noch als bisher den praktischen Belehrungen
auf dem Terrain gewidmet würden, L.

JorftLiche Wcrchrrctzten.

Kantone.

kêkN. fHerr Alt Regierung s rat Fritz von Watte nwyl,
welcher am 16, v, M. im Alter von nur 60 Jahren nach längerer
Krankheit in Bern verschieden ist, hat s. Z, nicht nur Forstwissenschaft stn-

diert. sondern auch während fast zwei Jahrzehnten den forstlichen Beruf aus-
geübt. Seine Fachbildung erwarb er an der Forstschule zu Eisenach,
stund dann bis 1880 im Dienste der Erzherzog Albrccht'schen Forst-
Verwaltung Teschen in österr, Schlesien, bekleidete bis 1882 die Stelle
eines Kantonsoberförsters von Nidwalden, von da an diejenige eines

Kreisoberförsters im bern. Emmental und wurde 1887 als Oberförster
der Burgergemeinde Bern gewählt.

Im Frühjahr 1892 berief ihn das Zutrauen seiner Mitbürger als Ver-
treter der konservativen Partei in den Regierungsrat, der ihm die Forst-
direktion übertrug. Er stuud diesem Verwaltungszweig vor bis 1906,
d. h. so lange die neue Bestimmung betr. den periodischen Direktions-
Wechsel es ihm gestattete. Auf Ende 1911 schied er mit Rücksicht auf
seiner, erschütterte Gesundheit aus dem Amte.

Herr von Wattenwyl hat sich als langjähriger Chef der bernischen

Forstvcrwaltnng um diese unstreitig recht verdient gemacht. Zu einschnei-
denden Neuerungen lag allerdings keine Veranlassung vor, doch leitete er die

Direktionsgeschäfte mit Geschick und Konsequenz, die einen erfreulichen
Fortschritt sicherten. Sein Hauptverdienst aber hat er sich durch die ge-
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Wandte und erfolgreiche Vertretung des am 2V. August 1005 vom Volke

angenommenen neuen kantonalen Forstgesetzes erworben.

Im übrigen war Herr von Wattenwyl ein billig denkender, Wohl-
wollender Magistrat, ein einsichtiger, jedem gesunden Fortschritt geneigter
Forstdirektor und auch in seiner hohen Stellung den Forstleuten, jeder-
zeit ein gewogener Kollege. Sie werden ihm daher auch ein treues An-
denken bewahren.

krsuviintlen. Zentralstelle für Holzhandel. Diesbezüglich
enthält der unlängst erschienene Geschäftsbericht des kant. Bau- und Forst-
departementes pro 1911 folgenden Passus:

„Auf Grund der Beschlüsse einer Jnteressentenversammluug vom
Maimarkt 1911 hat das Forstinspektorat mit Hülfe einer hiefür bestellten

Fachmänncrkommission die Bestrebungen für Schaffung einer Zentralstelle
für den bündnerischen Holzhandel, verbunden mit einnem Nachwcisbnreau
für Forstarbciten, fortgesetzt.

„Diese Kommission hat einen Organisationsplan entworfen und den-

selben samt einem Finanzierungsprojekt einer Großzahl von Gemeinden

vorgelegt. Obwohl die Sache viele Sympathien gefunden hat bei den

Holzproduzenten, so war die direkte verbindliche finanzielle Beteiligung
doch nicht derart, daß die angestrebte Zentralstelle ins Leben gerufen
werden konnte, so daß die Kommission ihr Mandat vorläufig als resultatlos
erledigt betrachtet; eine solche Regelung des Holzverkanfsgeschäftcs und
der Arbeitsverhältnisse im Forstbetriebe erscheint von größter Bedeutung
für eine gute Verwertung des Ertrages unserer Waldungen. ."

^
MücHeranzeigen.

Alle Bücherbesprcchiliigeil ohne Unterschrift oder Chiffre gehen von der Redaktion aus; es gelangen
somit keine anonnmen Rezensionen znr Veröffentlichung.)

ver Lleniierzsumzcblsg unâ sein ZvNcm. Von Professor C. Wagner. Mil 73

Abbildungen im Text und 2 farbigen Tafeln. Tübingen, H. Lauppsche Buch?

Handlung, 1912. 368 Seiten, gr. 8 '. Geheftet Mk. 10.—, gebunden Mk. 12.—.

Das Werk will das Buch des gleichen Verfassers „Die Grundlagen der räum-
lichen Ordnung im Walde" durch Ausstellung eines räumlichen Betriebssystems, - des

Blcndersaumschlages, ergänzen und sucht dabei die stete Bereitschaft für Naturbcsamung
mit der Möglichkeit rechtzeitiger Kunsthilfc, bei gleichwüchsigcr Erziehung und Übersicht-

lichem Betrieb, zu verbinden. Die Schlagsorm ist der geradlinige Saum mit streifen-

weisem Vorgriff ins Altholz. Der Schlag erstreckt sich von Ost nach West auf der

Nordseite des alten Bestandes und schreitet nach Süden vor. Nur so glaubt Wagner
das Optimum für das Keime», Fußfassen und Gedeihen der natürlichen und, wo nötig,
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